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Zitat von Seph

Da muss ich widersprechen. Wer eine Arbeitsunfähigkeit vortäuscht, obwohl er gar
nicht arbeitsunfähig krank ist (krank wird man nicht durch die Krankschreibung des
Arztes!), der macht sich nach §263 StGB strafbar. In der Praxis ist lediglich der
Nachweis für den AG schwierig, dass der AN getäuscht hat. Das ändert aber nichts an
der grundsätzlichen Strafbarkeit der Handlung, die nicht durch die tatsächliche
Krankschreibung des Arztes geheilt wird. Im Übrigen ist bereits der Versuch strafbar!

Du kannst gern widersprechen, aber hier geht es doch gar nicht darum, AU vorzutäuschen,
sondern zum Arzt zu gehen, die Lage zu schildern und dann auf die Expertise des Arztes zu
vertrauen. Und das dürfte definitiv nicht strafbar sein.
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